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Wir schaffen mehr Sicherheit im Netz und 
schützen Kinder vor sexueller Gewalt 

Die CDU-geführte Regierung geht Schritt für 
Schritt und  Reform für Reform die Aufgaben 
an, die sich ihr stellen. Diese Regierung 
nimmt ihre Verantwortung wahr und handelt.

Hier erfahren,wie #wirhandeln

cdu.de/downloads/bilanz

Straftaten im digitalen Raum nehmen drastisch zu. Besonders alarmierend sind die anstei-
genden Fallzahlen der Herstellung und Verbreitung von Darstellungen sexuellen Missbrauchs 
an Kindern im Netz. Bisher sind viele Täter ungestraft davongekommen, da sich ihre Identität 
nicht ermitteln ließ. 

Für uns gilt: Datenschutz darf kein Täterschutz sein! Kinderschutz braucht höchste 
 Aufmerksamkeit und konsequentes Handeln. 

Das haben wir angekündigt und setzen es um:

  Um wirksam Kriminalität im Netz zu bekämpfen, hat die Bundesregierung einen 
 Gesetzentwurf zur Einführung einer IP-Adressspeicherung und Weiterentwicklung der 
Befugnisse zur Datenerhebung im Strafverfahren auf den Weg gebracht. Damit setzen 
wir eine langjährige zentrale Forderung um. 

  Anbieter von Internetzugangsdiensten werden verpfl ichtet, IP-Adressen für drei Monate 
zu speichern. Diese Pfl icht erstreckt sich auf weitere Daten wie Portnummern, falls 
 erforderlich. 

  Dieser Schritt war längst überfällig. Polizei und Staatsanwaltschaft erhalten mit der IP-
Adressspeicherung einen konkreten Ermittlungsansatz. So können sie Täter identifi zieren,
laufenden Missbrauch stoppen und Netzwerke zerschlagen. Auch eine effektive Terror-
abwehr ist ohne die Speicherpfl icht für IP-Adressen gefährdet. 

  Bei Straftaten im Netz sind IP-Adressen oft die einzige Spur, die ein Täter hinterlässt. 
Viele Abfragen der Ermittlungsbehörden verliefen bisher mangels Speicherung 
 ergebnislos. Das haben wir nun beendet. 

  Die Speicherpfl icht umfasst weder Inhalte von Kommunikation noch Standortdaten. 
 Zugreifen auf die gespeicherten IP-Adressen dürfen die Strafverfolgungsbehörden nur, 
wenn der Anfangsverdacht einer bestimmten Straftat vorliegt. 

Wir stellen die Handlungsfähigkeit der Sicherheitsbehörden im digitalen Raum sicher und 
stärken den Rechtsstaat. 


